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Abb. 1: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan ‚Nördliches Dichterviertel – Teil III Kleiststraße‘ mit Lage des Messpunktes 

4. Passiver Schallschutz, wie er bei Grenzwertüberschreitungen durch Verkehrsgeräusche oft-

mals eingesetzt wird, ist bei gewerblich bedingten Richtwertüberschreitungen nicht zulässig. 

Dies veranlasste die ulmer heimstätte eG bereits im Zuge des Bebauungsplanverfahrens die 

vorliegende Untersuchung in Auftrag zu geben. Es sollte geprüft werden, ob die Immissions-

richtwerte der TA Lärm durch die benachbarten Gewerbebetriebe an der zukünftig geplan-

ten Wohnbebauung eingehalten werden. 

5. Die Untersuchungsergebnisse liegen hiermit vor, die Dokumentation der Messwerte findet sich 

im Anhang. 

Messpunkt 
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Schallpegelmessungen  

6. Am 18.02.2020 wurden in der Zeit von 11:30 – 13:30 Uhr sowie in der Zeit von 15:00 – 17:00 Uhr 

Schallimmissionsmessungen am südöstlichen Rand des Plangebiets in rd. 7m über Grund 

reflexionsfrei durchgeführt. Ebenfalls am selben Standort erfolgten am 19.02.2020 in der Zeit 

von 22:00 – 22:30 Uhr Schallimmissionsmessungen, um auch eine Aussage zur Nachtzeit treffen 

zu können. Die Lage des Messpunktes ist in Abbildung 1 dargestellt. 

7. Die Schallimmissionsmessungen wurden nach den Regeln der TA Lärm mit einer geeichten 

Messeinrichtung des Typs NOR140 der Fa. NORSONIC TIPPKEMPER, Klasse 1, durchgeführt. Es 

wurden Frequenzanalysen und Pegel-Zeit-Verläufe erstellt, welche in den Anlagen 1 – 3 doku-

mentiert sind.  

Messwerte und Feststellungen vor Ort 

8. Die Messergebnisse sind in den folgenden Tabellen zusammengefasst und im Anhang doku-

mentiert. 

Anlage 

Nr. 
Uhrzeit  Bemerkung 

LAeq

in  

dB(A) 

LAFTeq

in  

dB(A) 

Lmax

in  

dB(A) 

L95

in  

dB(A) 

1 11:30 – 13:30 

Keine Anlagengeräusche 
wahrnehmbar 

- - - - 

Gesamtlärmbelastung 55,5 59,0 76,7 51,7 

2 15:00 – 17:00 

Anlagengeräusche + Grundlast 
(Verladetätigkeit)

52,7 54,3 57,4 51,3 

Gesamtlärmbelastung 54,5 58,6 75,6 51,3 

3 22:00 – 22:30 

Keine Anlagengeräusche 
wahrnehmbar 

- - - - 

Gesamtlärmbelastung 48,8 51,4 70,2 46,0 

Tab. 1 : Messwerte 

9. Im Zeitraum von 11:30 – 13:30 Uhr waren am Messpunkt keine Anlagengeräusche der umlie-

genden Gewerbebetriebe wahrnehmbar. Die Gesamtlärmbelastung in Höhe von 55,5 dB(A) 

wurde durch Straßen- und Schienenverkehr verursacht. 

10.Im Messzeitraum von 15:00 – 17:00 Uhr konnten in einem kurzen Zeitbereich Geräusche einer 

Verladetätigkeit der Firma Maier Metallbau wahrgenommen werden. Der Beurteilungspegel 

einschließlich Grundlast lag während der Ladetätigkeiten bei rd. 53 dB(A). Zu beachten ist, 

dass auch hier ein Grundsockel an Umgebungsgeräuschen enthalten ist. Die Gesamtlärmbe-

lastung in Höhe von 54,5 dB(A) wurde hier ebenfalls maßgeblich durch Straßen- und Schie-

nenverkehr verursacht. 

11.Während der Nachtmessung waren keine gewerblichen Geräusche wahrnehmbar. 
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Schalltechnische Anforderungen an den Immissionsschutz 

12.Für die schalltechnische Beurteilung von gewerblich bedingten Geräuschen sowie Anlagen-

geräuschen wird als maßgebliche Richtlinie die TA Lärm herangezogen. Danach ist der Beur-

teilungspegel 0,5 m vor geöffnetem Fenster des nächstgelegenen schutzbedürftigen Aufent-

haltsraums im Sinne der DIN 4109 zu bestimmen. Zu den schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen 

zählen Wohnräume und -dielen, sämtliche Schlafräume, Büro-, Praxis- und Unterrichtsräume.  

13.Die Immissionsrichtwerte (IRW) der TA Lärm sind nicht innerhalb von Hausgärten, Terrassen o.ä. 

einzuhalten, sondern ausschließlich am Gebäude selbst. Nach TA Lärm werden alle tagsüber 

entstehenden Geräusche auf den Tageszeitraum von 6 – 22 Uhr bezogen. In allgemeinen 

Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten, in reinen Wohngebieten und Kurgebieten, für 

Krankenhäuser und Pflegeanstalten ist ein Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfind-

lichkeit von 6 dB („Ruhezeitzuschläge“) zu berücksichtigen. 

14.Die Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit lauten: 

werktags: morgens von 6–7 Uhr und abends von 20–22 Uhr 

 sonn-/ feiertags:  6–9 Uhr, mittags von 13–15 Uhr und abends von 20–22 Uhr 

15. Zur Nachtzeit von 22 – 6 Uhr gilt nach TA Lärm ein Beurteilungszeitraum von nur 1 h, die so  

genannte ‚lauteste volle Nachtstunde’. 

16. Der Immissionsrichtwert für regelmäßige Ereignisse gilt auch dann als überschritten, wenn er 

durch kurzzeitige Geräuschspitzen um mehr als 30 dB zur Tages- oder mehr als 20 dB zur 

Nachtzeit überschritten wird. 

17. Nach TA Lärm gelten dafür folgende Immissionsrichtwerte: 

Immissionsrichtwerte der TA Lärm  
für ‚regelmäßige Ereignisse’ 

Gebietsausweisung 

Immissionsrichtwerte

in dB(A) 

Zulässige Maximalpegel

in dB(A) 

Tag Nacht Tag Nacht 

Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten (SO) 45 35 75 55 

Reine Wohngebiete (WR) 50 35 80 55 

Allg. Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgeb. (WS) 55 40 85 60 

Kern-, Dorf-, Mischgebiete (MK, MD, MI) 60 45 90 65 

Urbanes Gebiet (MU) 63 45 93 65 

Gewerbegebiete (GE) 65 50 95 70 

Industriegelände (GI) 70 70 100 90 

Tab. 2: Immissionsrichtwerte TA Lärm  für ‚regelmäßige Ereignisse’ 

18.Für ein Urbanes Gebiet und damit die vorliegend geplante Nutzung gelten nach TA Lärm 

folgende Immissionsrichtwerte: 

► tags (6 - 22 Uhr): Immissionsrichtwert (IRW) 63 dB(A) 
► nachts (22 - 6 Uhr): Immissionsrichtwert (IRW) 45 dB(A) 
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Schalltechnische Beurteilung  

19.Während der Messungen im Tagzeitraum konnten außer den Verladevorgängen der Firma 

Maier Metallbau keine gewerblichen Anlagengeräusche wahrgenommen werden. Bei den 

Verladetätigkeiten wurde ein Schallpegel von rd. 53 dB(A) gemessen, wobei in diesem Pegel 

ein Grundsockel an sonstigem Umgebungslärm enthalten ist. Damit ist der gewerbliche Anla-

genlärm während der Ladetätigkeiten tatsächlich niedriger als 53 dB(A). 

20.Wie oben beschrieben beträgt der Immissionsrichtwert der TA Lärm für ein Urbanes Gebiet 

(MU) für den Tagzeitraum 63 dB(A). Dieser Richtwert wurde während der Messungen also um 

mehr als 10 dB unterschritten.  

21.Weiterhin liegt der für die Gesamtbelastung maximal gemessene Pegel von rd. 56 dB(A) 

ebenfalls deutlich unter dem Immissionsrichtwert für ein Urbanes Gebiet (MU).  

22.Somit sind im Tagzeitraum keine Immissionskonflikte zwischen vorhandenem Gewerbe und 

geplanter Wohnnutzung zu erwarten. 

23.Im Nachtzeitraum waren keine gewerblichen Anlagengeräusche feststellbar, weshalb auch 

im Nachtzeitraum keine Immissionskonflikte zu erwarten sind. 

Fazit: 

Wie die vorliegenden Immissionsmessungen ergaben, ist im Plangebiet ‚Nördliches Dichterviertel 
– Teil III Kleiststraße‘ in Ulm nicht mit Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm für 
ein Urbanes Gebiet (MU) durch den Betrieb der benachbarten gewerblichen Anlagen zu rech-
nen. Somit spricht im Hinblick auf den Gewerbelärm aus heutiger Sicht nichts gegen die geplan-
te Ausweisung des Plangebietes als Urbanes Gebiet (MU). 

Eine abschließende Beurteilung obliegt der Genehmigungsbehörde. 

rw bauphysik 
ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG 

Als  Labor- und Messstelle akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 für die  

Berechnung und Messung von Geräuschemissionen und -immissionen 

Dipl. Ing. (FH) Carsten Dietz 

Geschäftsführer 

Anhang 3 Seiten, im Text erwähnt  



Geräusch: Gewerbebetrieb Tag 11:30 - 13:30 Uhr Dichterviertel Ulm
Messpunkt: Kleiststraße 

Gesamtpegel (Straßen- und Schienenverkehr, Anlagengeräusch):
LAeq = 55,5 dB(A) Projekt-Nr.
LAFTeq = 59,0 dB(A)
Lmax  = 76,7 dB(A) Messdatum/Messbeginn:
L95 = 51,7 dB(A) 18.02.2020 11:33:41

Messzeit:
Datei: NOR140_3691558_200218_0003 Einwirkzeit:

Messbericht 

02:00:24
00:01:50.000
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---- Anlagengeräusche nicht hör/-messbar 
█ Fremdgeräusche (insbesondere öffentlicher Straßenverkehr, Zugverkehr, Baustellenlärm)

Pegelzeitverlauf
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Geräusch: Gewerbebetrieb Tag 15:00 - 17:00 Uhr Dichterviertel Ulm
Messpunkt: Kleiststraße

Anlagengeräusch (Verladetätigkeit + Grundbelastung): Gesamtpegel (Straßen-/Schienenverkehr, Anlagengeräusch):
LAeq = 52,7 dB(A) LAeq = 54,5 dB(A) Projekt-Nr.
LAFTeq = 54,3 dB(A) LAFTeq = 58,6 dB(A)
Lmax  = 57,4 dB(A) Lmax  = 75,6 dB(A) Messdatum/Messbeginn:
L95 = 51,3 dB(A) L95 = 51,3 dB(A) 18.02.2020 14:59:46

Messzeit:
Datei: NOR140_3691558_200218_0006 Einwirkzeit:

Messbericht 

02:00:22
00:00:33.000
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---- Reine Anlagengeräusche  
█ Fremdgeräusche (insbesondere öffentlicher Straßenverkehr, Zugverkehr, Baustellenlärm)

Pegelzeitverlauf
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Geräusch: Gewerbebetrieb Nacht 22:00 - 22:30 Uhr Dichterviertel Ulm
Messpunkt: Kleiststraße

Gesamtpegel (Straßen- und Schienenverkehr):
LAeq = 48,8 dB(A) Projekt-Nr.
LAFTeq = 51,4 dB(A)
Lmax  = 70,2 dB(A) Messdatum/Messbeginn:
L95 = 46,0 dB(A) 19.02.2020 22:00:13

Messzeit:
Datei: NOR140_3691558_200219_0003 Einwirkzeit:

Messbericht 

00:30:49
00:15:16.000
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---- Reine Anlagengeräusche nicht messbar  
█ Fremdgeräusche (insbesondere öffentlicher Straßenverkehr, Zugverkehr)

Pegelzeitverlauf
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